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A. Einleitung

Am 30. Januar 1933 ernannte und vereidigte Reichspräsident v. Hindenburg
Adolf Hitler zum Reichskanzler. Hitler „ergriff“ die Macht keineswegs. Tatsäch-
lich kamen die alten Eliten als Übergebende den Nationalsozialisten weit entge-
gen. Nach dem 30. Januar 1933 musste Hitler seine ihm zugefallene Machtposi-
tion erst einmal festigen. Die Machtfestigung war am 2. August 1934 abgeschlos-
sen, als Hitler „Führer und Reichskanzler“ wurde. Nur die Reichswehr hätte jetzt
noch das Potential gehabt, Hitler die Macht wieder zu nehmen. Doch Reichs-
wehrminister Werner v. Blomberg war in der Zeitspanne zwischen dem 30. Ja-
nuar 1933 und dem 2. August 1934 mit Hitler und seiner Politik sehr einverstan-
den, befürwortete doch Hitler die Aufrüstung. Außerdem hatte Hitler sich gegen
die SA und zugunsten der Reichswehr entschieden. Diese hatte sich bei der
Röhm-Aktion am 30. Juni 1934 derartig kompromittiert, dass sie von Hitler
schwerlich abrücken konnte. Erst als Hitler 1938 seine kriegerischen Absichten
in die Tat umzusetzen drohte, fanden sich oppositionelle Offiziere zu Putschpla-
nungen zusammen. Das Münchner Abkommen vom 29. September 1938 machte
ihre Pläne zunichte.

Hier geht es weniger um die historischen Abläufe zwischen dem 30. Januar
1933 und dem 2. August 1934. Vielmehr soll die rechtstechnische Seite der
Machtübernahme und der Machtfestigung untersucht werden. Um von vornherein
jegliches Missverständnis auszuschließen, spricht der Titel dieser Arbeit von
„juristischen“ Aspekten, nicht von „rechtlichen“, auch nicht von „legalen“ oder
gar „legitimen“ Aspekten. Was zwischen dem 30. Januar 1933 und dem 2. Au-
gust 1934 geschah, war nicht legal, noch weniger legitim. Es war Unrecht. Aber
es kam im formalen Gewand daher als Gesetz, Verordnung, Durchführungs-Ver-
ordnung oder Erlass.

Bei der juristischen Betrachtung werden drei Hauptaspekte unterschieden:

– Die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler (s. u. B.); handelte Hindenburg tat-
sächlich im Einklang mit der Weimarer Reichsverfassung (künftig: WRV), als
er Hitler ernannte?

– Die Machtfestigung des NS-Regimes mit juristischen Mitteln (s.u. C., D., E., F.).

– Die juristische Durchsetzung der Prinzipien des NS-Regimes bis zum 2. Au-
gust 1934 (s.u. G., H., I., K., L).

Zum Schluss folgt eine Gesamtwertung der juristischen Vorgänge zwischen
dem 30. Januar 1933 und dem 2. August 1934 (s.u. M., N.).



Es geht in der vorliegenden Arbeit weniger darum, welche Personen an der
Erarbeitung einer Rechtsnorm oder eines Erlasses beteiligt waren. Vielmehr sol-
len die juristischen Inhalte der Normen und Erlasse analysiert werden. Es geht
um die Wirkungen der vom NS-Regime erlassenen Rechtssätze, aber auch um
die Art und Weise ihrer Entstehung. Dabei wird sich zeigen, wie schnell, wenig
überlegt, ungenau und mit Formfehlern behaftet viele Rechtssätze nach dem
30. Januar 1933 in aller Eile abgefasst waren. Mit erschreckender Leichtigkeit
etablierte sich das NS-Regime, unterstützt von jenen Rechtsnormen, um die es
hier geht. Möglich machte das eine schon vor dem 30. Januar 1933 vorhandene
breite Billigung des nationalsozialistischen Gedankengutes in der Bevölkerung,
insbesondere in der Beamtenschaft. Möglich machte das ein geschicktes Zurück-
greifen des NS-Regimes auf Strukturen, Institutionen und auf Rechtssätze der
Weimarer Republik. Möglich machte das ein Nicht-zu-Ende-Denken bis in die
letzte Konsequenz, dass nämlich der Antisemitismus in die Shoa, der Volk-ohne-
Raum-Gedanke in einen Krieg münden werde. Die Beschwichtigung, es werde
schon nichts so heiß gegessen wie gekocht, hatte und hat in der Politik nichts zu
suchen – heute umso weniger, als ultra-rechtes Gedankengut und Antisemitismus
wiederum in einigen Kreisen der Bevölkerung Fuß zu fassen scheinen. Im
Rahmen unser aller Kollektivverantwortung soll die vorliegende Arbeit warnen,
wie schnell demokratisch entstandene Verfassungsstrukturen verbogen und zur
schein-legalen Grundlage von antidemokratischen Rechtsentwicklungen werden
können. „Schein-legal“ bedeutet: „nicht-legal“, also „illegal“, wenn auch in legal
erscheinender Verkleidung. Bei aller Schein-Legalität, allen äußerlichen Rück-
griffen auf die Weimarer Republik fand dennoch eine Revolution statt. Außer-
dem soll gezeigt werden, dass es allzu einfach ist, diese Revolution nur Hitler
und seinem Kreis anzulasten, die diese Revolution dem Volk gewissermaßen
oktroyierten. Vielmehr verwandelte das NS-Regime schon vorhandene Tendenzen
ins Revolutionäre.
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B. Hitlers Ernennung am 30. Januar 1933

Hitlers Ernennung zum Reichskanzler sieht vordergründig legal aus, wenn
man nur auf Art. 53 WRV abstellt. Er lautet:

Der Reichskanzler und auf seinen Vorschlag die Reichsminister werden vom Reichs-
präsidenten ernannt und entlassen.

Daraus ergeben sich zwei Probleme: Darf der Reichspräsident ohne Rücksicht
auf das Parlament einen Kanzler seiner Wahl ernennen, wie bei den sog. Präsi-
dialkabinetten geschehen? Geht die Auswahlfreiheit des Reichspräsidenten so
weit, dass er einen Verfassungsfeind zum Kanzler ernennen darf?

I. Ernennung eines vierten Präsidialkanzlers

Hindenburg hatte seit 1930 drei Präsidialkanzler ernannt: Heinrich Brüning,
Franz von Papen und Kurt von Schleicher. Mit Adolf Hitler ernannte er einen
vierten Präsidialkanzler. Hitler wird Präsidialkanzler bleiben bis zum Inkrafttre-
ten des Ermächtigungsgesetzes (künftig: ErmG) am 24. März 1933. Denn bis zu
diesem Zeitpunkt muss Hitler wie die früheren Präsidialkanzler mit Notverord-
nungen regieren, die er sich von Hindenburg unterzeichnen lassen muss.

Am 13. August 1932 hatte Hindenburg noch Hitler ins Gesicht gesagt, dass
dieser jegliche Opposition unterdrücken werde und er, Hindenburg, ihn deshalb
nicht zum Kanzler ernennen werde. Am 30. Januar 1933 tat Hindenburg jedoch
genau dies. Was mag den Sinneswandel hervorgerufen haben? Das fragte sich am
Abend des 30. Januar 1933 die Vossische Zeitung:

„Wie war es am 13. August 1932? Damals hat in einer amtlichen Verlautbarung Hit-
ler an den Reichspräsidenten die Forderung gestellt, ihm ,die Führung der Reichs-
regierung und die gesamte Staatsgewalt in vollem Umfange zu übertragen‘. Hinden-
burg hat diese Forderung ,sehr bestimmt‘ mit der Begründung abgelehnt, ,daß er vor
seinem Gewissen und seinen Pflichten dem Vaterland gegenüber nicht verantworten
könne, die gesamte Regierungsgewalt ausschließlich der nationalsozialistischen Be-
wegung zu übertragen, die diese Macht einseitig anzuwenden gewillt sei‘.“1

Die Vossische Zeitung gab keine Antwort auf die von ihr gestellte Frage nach
dem Sinneswandel des Reichspräsidenten und rätselte, ob der Briefwechsel zwi-
schen Hindenburg, Papen, Staatssekretär Meissner und Hitler vom November
1932 und das Treffen zwischen Hindenburg und Hitler vom 19. November 19322

1 Vossische Zeitung, 30. Januar 1933, Abendausgabe, S. 1, „Der Sprung“.
2 Dazu Ernst Rudolf Huber, Dok. Nr. 486–497.




